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Textliche Festsetzungen 

zum vorhaben bezogenen Bebauungsplan "Dürrstrasse 10 16" 
Der Bebauungsplan Nr. 393 nFrelacker, Teil I", rechtskräftig seit 22.08.1988 wird durch diesen vorha­
benbezogenen Bebauungsplan überlagert und in dessen Geltungsbereidl für unanwendbar erklärt. 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSE12IJNGEN 

Aufgrund von § 9 des Baugesetzbudles (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI.I 5.2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.04.2011 (BGBI. I S. 619) i. V. m. den §§ 1 ff. der Bau­
nutzungsverordnung (BauNVO) I. d. F. vorn 23.01.1990 (8GBI. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI.I S. 466) werden folgende bauplanungsrechtliche Fest­
setzungen getroffen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 ff. BauNVO, § 12 Abs. 3 a 
BauGB, § 9 Ab .. 2 BauGB) 

(1) Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird entsprechend 
den Eintragungen im zeictmerischen Tell als Allgemelnes Wohngebiet ausgewiesen. 
In Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen gern. § 4 Abs. 3 unzulässig sind. 

(2) In Anwendung von § 12 Abs. 3 a BauGB 1. V. mit § 9 Abs. 2 BauGB sind im Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durdlfüh­
rung sich der Vomabenträger im DurdlfUhrungsvertrag verpflichtet. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 9 Abs. 3 SauGS, §§ 16ft'. 
SauNVO) 

(l) Das Maß der baulidlen Nutzung wird entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Tell 
des vomabenbezogenen Bebauungsplanes durdl die Grundflächenzahl, die maximal zulässige 
Gebäudehöhe (GH max) jeweils In m über der tatsächlichen Erdgeschossfertigfußbodenhöhe 
(EFH) 

(2) Die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFH) wird entsprechend den Eintragungen im zeichneri­
schen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes festgesetzt. Die Im zeichnerischen Teil 
eingetragene EFH darf um 0,20 m über- bzw. untersdlritten werden. 

(3) Oberer Bezugspunkt fil r die max. zulässige Gebäudehöhe ist der höchste Punkt des Daches. 
Die maximale Gebäudehöhe darf durch Abgasrohre der HeizUngsanlage bis 0,5 m übersd1rit­
ten werden. 

(4) Im WA darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO ge­
nannten Anlagen (Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen, bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche) bis zu einer Grundf\ächenzahl von 0,6 überschritten werden. 
Mit unterirdischen Gebl3udeteilen ist eine Übersdlreitungen bis zu einer Grundtlächenzahl von 
0,95 zulässig, wenn sie eine Mindestüberdeckung von 0,50 m haben und begrünt sind. 

3. Bauweise, Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflädlen (§ 9 Ab$. 1 Hr. 
2 BauGB, § 23 BauNVO) 

(1) Die Gebäude sind im Sinne der offenen Bauweise als Einzelhäuser zu errichten. 

(2) Die überbaubare GrundstOcksfladl e wird durch die Festsetzung von Baugrenzen entsprechend 
dem zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bestimmt. 

(3) Auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind nur folgende baulichen Anlagen nach 
§ 23 Abs. 5 BauNVO zulässig: Terrassen bis max. 20m2 pro Wohneinheit im Erdgeschoss, Ein­
fr iedungen entsprechend örtI. BV Nr. 6, Lüftungsanlagen filr die Tiefgarage, Zufahrten und 
Zugänge, Treppenanlagen sowie eine Pergola im süd-östlimen Planbereich 



4. liefgarage und Flädlen für offene, nicht überdad1te Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB, § 12 BauNVO) 

(1) Innerhalb der im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes festgesetzten 
Fläche für die Tiefgarage I erdüberdeckte Garage Ist nur die Erridltung einer Tiefgarage I 
erdüberdeckte Garage mit unterirdisdlen Abstellräumen, Haustechnik, Nebenräume und 
Fahrradabste/lanlagen zulässig. 

(2) Oberirdische, offene, nicht überdachte Stellplätze sind nur entsprechend der Kennzeichnung 
im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zulässig. 

5, Öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGS) 

Im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird die öffentliche Grünflä­
che ÖG 1 festgesetzt. Als ÖG 1 wird der Bösdlungsbereich der Ammer definiert. Ausnahms-
weise können Stützmauern und Treppenanlagen mit dazugehörigen Podesten zugelassen werden. 

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGS, § 9 Abs, 1 a BauGS) 

(1) Auf Dachflächen und auf nidlt befahrenen befestlgten Nebenflächen anfallendes Nieder­
schlagswasser ist oberflädllidl in die Ammer einzuleiten. Ausnahmen können zugelassen wer­
den, wenn dies topografisdl im Freispiegel nicht möglich ist. 

(2) Dad1elndeckungen aus unbeschidlteten Metallen, wie z. B. Kupfer, Blei und Zink sind unzulässig. 

(3) Die Ttefgaragejerdüberdeckte Garage ist mit einem Mindestgesamtaufbau von 50 on zu be­
grünen. Ausgenommen hiervon sind Wege und Terrassen 

7. Geh- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die entsprechend gekennzeichneten Flächen mit Geh- und leitu ngsred1ten dienen der Allge­
meinheit und der Ver- und Entsorgungsträger. 

8. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr, 25 a BauGB) 

(1) PIIanzgebot 1 (PFG 1): Bäume entlang der OOrrnraBe 
All den Im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Pflanzgebot 1 
gekennzeichneten Stellen sind kleln- bis mlttelkronlge Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 Oll zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. standortt>weidlungen bis zu 
max. 2 m sind zulässig. Es werden folgende Arten empfohlen: 
vorzugsweise: 

Pyrus calleryana 'Olantlcleer' - Stadtbirne 
ansonsten: 
Acer patanoides 'Cleveland' doer 'COIumnare' - kegel- oder säulenförmiger Spitzahorn 
Ainus cordata - Itali enische Erle 
Carplnus betulus 'Fastigiata' - Pyramiden-Hainbuche 
lilia cordata 'Greensplre' doer 'Rancho' - kleinkronige Winterlinde 
Fraxinus angustifolia "RaywoOO" - Purpur-Esche 

(2) PIIanzgebot 2 (PFG 2): Bäume im nkl<wärtigen Bereich: 
An den Im zeichnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Pflanzgebot 2 
gekennzeichneten Stellen sind kleln- bis mittelkronige Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 Oll zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind gebietsheimlsche Gehöl­
ze entsprechend der Pflanzenliste in den Hinweisen zu verwenden. 

(3) Die Pflanzqualitäten der Gehölze für die Pflanzgebote 1 und 2 müssen den "Gütebestimmun­
gen für Baumschulen" nach Fll Richtlinien und der DIN 18916 entsprechen. 

(4) Im GelbJngsbereidl des 8ebauungsplans dürfen nur gebletshamlsche Gehölze enl5prechend 
der Pflanzenliste in den Hinweisen verwendet werden. 

Bäume Im befahrbaren Bereich sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. 



11. ÖRTI.ICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Aufgrund § 74 der Landesbauordnung (lBO) für I. d. F. vom 05.03.2010 
(GBI. S. 358) i. V. mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) I. d. F. vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durd1 Gesetz vom 09.11.2010 (GBI. S. 
793) werden folgende örtliche Bauvorsct\riften zusammen mit dem vorhabenbezogenen Be­
bauungsplan aufgestellt: 

1. Dachgestaltung 

(1) Zulässig sind Satteldächer mit einer Dadlneigung von 5° bis 25°, 

(2) Darnaufbauten oder Dacheinschnitte sind nicht zugelassen. 

2. Fassadengestaltung 

Grelle und fluoreszierende Farben sind unzulässig. 

3. Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfl5chen 

Oie nicht überbauten Grundstücksfläd1en, mit Ausnahme von Zufahrten, Zugängen und sons­
tigen befestigten Flächen sind gartrlerisd1 anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

4. Werbeanlagen 

Werbeanlagen dürfen nur im Eingangsbereich erdgeschossig an der Fassade angebracht wer­
den . Pro Gebäude ist eine Werbeanlage von max.O,5 m2 zulässig. 

5. Satelltten-Empfangsanlagen, Außenantenne 

(1) Satelliten-Empfangsanlagen und Außenantennen sind im Geltungsbereich des vorhabenbezo­
genen Bebauungsplanes unzulässig. 

(2) Ausnahmsweise können SatellH:en-Empfangsanlagen als Gemeinschaftsanlagen zugelassen 
werden, wenn sie vom öffentlichen Straßenraum aus nleilt sichtbar sind. Ausnahmen können 
zur Wahrung des Grundrechts auf lnformationsfreiheit (Art. 5 GG) zugelassen werden . 

6. Einfriedungen 

Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen und zum öffentlichen Raum sind nur bis zu einer 
maxiTIalen Höhe von 1,20 m und nur in Form von Hecken oder einer Kombination aus Hecke 
und Zaun zulässig. Für Hedc.enpflanzungen sind nur gebietsheimische Gehölze (llgl. Pflanzen­
liste in den Hinweisen) zu verwenden. Mauem bis O,60m Höhe sind zum öffentlichen Raum 
hin zulässig. 

111. HINWEISE 

1. Pflanzenlisten gebietsheimische Gehölze 

Acer campestre 
Acer platanoides 
Ace" pseudoplatanus 
Ainus glutinosa 
Ainus incana 
Betula pendula 
C8rpinus betulU5 
Cornus sanguinea 
CorylU5 avellana 
Crataegus laevigata 
Crataegus monogyna 
Euonymus europaeus 
Fagus sylvatica 
Frangula ainus 

MaBholder, Feld-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Berg-Ahorn 
Schwarz 4 Erie 
Grau-Erle 
Hänge-Birke 
Hainbuche 
Roter Hartrtegel 
Gewöhnliche Hasel 
Zwelgrlffellger Weißdorn 
Eingriffeliger Weißdom 
Gewöhnl . pfaffenhütchen 
Rotbuche 
Faulbaum 



Fraxlnus excelslor 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Populus tremula 
Pnmusilvlum 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Rhamnus cathartica 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Salix alba 
Salix caprea 
Salix cinerea 
Salix purpurea 
Sallx rubens 
5alix triandra 
Salix vlminalis 
Sambucus niga 
sambucus racemosa 
nli a cordata 
TIlia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Viburnum lantana 
Viburnum opulus 

Gewöhnliche Esche 
Gewöhnlicher Liguster 
Rote Heckenkirsdle 
Zitterpappel, Espe 
Vogel-Kirsdle 
Gewöhnliche Traubenkirsdle 
Schlehe 
Trauben-Eiche 
Stiel-Elche 
Echter Kreuzdorn 
Edte Hunds-Rose 
Wein-Rose 
Silber-Weide 
Sal-Welde 
Grau-Weide 
Pupur -Welde 
Fahl-Weide 
Mandel-Weide 
Korb-Weide 
Schwarzer Holunder 
Trauben-Holunder 
Winter-Unde 
Sommer-Unde 
Berg-Ulme 
Wolliger Schneeball 
Gewöhnlicher Schneeball 

Durch Fettschrift hervorgehoben sind die Arten des Hauptsortiments, die bei Anpflanzungen 
in der freien Landsdlaft bevorzugt werden sollen. 

2. Denkmalsdlutz 

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische R.mde (Scherben, Metallteile, Knochen) oder 
Befunde (Mauern, Gräber, Gruben, Brandsdlichtm) angetroffen werden, ist die Archäologi­
sche Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen unverzClglidl zu benachrichtigen. Die 
Möglidlkeit zur Fundbergung und Dokumentation ist einzuräLmen (§ 20 Denkmalsdlutzgesetz 
Badef1-Württemberg - DSchG). 

3. Energiestandard 

Im Gettungsbereidl des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll mindestens der Energie­
standard Kf\N-Effizlenzhaus 70 realisiert werden (nadl EnEV 2009). 

4. Vorhaben- und Erschließungspläne 

Die Vorhaben- und Erschließungspläne 1/09 bis 09/09 in der Fassung vom 17.08.2011 werden 
Bestandteil dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

5. Tübinger Höhe 

Bei den Höhenangaben im zetchnerischen Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
handelt es sich um Angaben Im Tüblnger Höhensystem. 

6. Baugrund- und Scf\adstoffuntersuchungen 

Der Erdaushub Ist nidlt uneingeschränkt wlederverwendbar, deshalb sind AushJbarbeiten im 
gesamten Plangebiet gutachter1ich zu überwachen 



VERFAHRENSVERMERKE 
für B-f>lan und örtliche Bauwrsduiften 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS UND AUSLEGUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tüblngen hat am 10.10.2011 beschlossen, den 
vomabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Ersdllleßungspian "Dürrstraße 10-16" nadl 
§ 1 Abs. 3 Saugesetzbuch (SauGB), § 2 Abs. 1 SauGB, § 12 SauGB und § 13 a SauGB Im 
beschleunigten Verfahren aufzustellen. GleidlZeitig hat der Gemeinderat beschlossen, von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nadl § 3 Abs. 1 SauGB und § 4 Abs. 1 SauGB abzusehen. 

Der Entwurf des vorllabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben-und ErsdlJie6ungspian 
"DürrstraBe 10-16" und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgesteflten örtlichen Bauvorschriften 
In der Fassung vom 17.08.2011 wurden im Gemeinderat am 10,10.2011 gebilligt. Gleichzeitig wurde 
die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 

öffentlicher Belange nach § 4 Ab,. 2 BauGB beschlossen. 

Der Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss und das Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit 
wurden am 15.10.2011 ortsüblich bekanntgemacht. 

BETEILIGUNG DER ÖFFENlUCHKEIT 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie6ungsplänen und 
der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften wurden mit Begründung in der Fassung vom 17,08.2011 
nach ortsüblicher Bekanntmachung am 15.10 ,2011 nach § 3 Abs. 2 BauGe In der Zeit vom 24.10 .2011 
bis einschließlich 25.11.2011 öffentlid"l ausgelegt. Dabei wurde Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung der Planung gegeben, 

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONmGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGe am 
11.10.2011 am Verfahren beteiligt und mit einer Frist bis 25.11.2011 zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert. 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN 
Die zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und zum Entwurf der örtlichen 
Bauvorschriften eingegangenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 SauGB und § 4 Abs. 2 BauGe 
wurden im Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen am 30.01.2012 behandelt. 

SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Universitätsstadt Tüblngen hat am 30.01. 2012 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Vorhaben-und Erschlie6ungsplan nach § 10 BauGB, § 12 BauGB und § 4 
GEmeindeordnung (GemO) als Satzung beschlossen. Der GEmeinderat der Unlversttätsstadt Tübingen 
hat am 30.01.2012 die örtlichen Bauvorsdl riften nad1 § 74 Lanclesbauordnung Baden-Württemberg 
(lBQ) und § 4 GemO satzung beschlossen. 

Maßgebend sind der zeichnerisd"le Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
planungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Begründung und den Vomaben-und 
ErschlIeßungsplänen In der Fassung vom 17.08.2011. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt : 

Tübingen, den 30.0 1.2012 Bürgermeisteramt 
in Vertretung 

e 
Baub9"§ermeister 



AUSFERnGUNG 
Tüblngen, den 30,01.2012 

INKRAFTTRETEN 

Bürgenneisteramt 
in Vertretung 

Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss der 
örtlichen Baworsdulften wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 04.02.2012 ortsüblich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wurden der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorsd'lliften rechtsverbindlich. 

TOblngen, 06.02.2012 Fachbereich Planen 
Entwickeln Uegenschaften 

Tim vro Winning 

Der vorllabenbezogene Bebauungsplan wurde Im besd1leunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nadl § 2 Abs. 4 SauGB aufgestellt. Die örtlichen Bauvorschriften 
wurden parallel zum vorhabenbezOJenen Bebauungsplan aufgestellt. 
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